
 
BogenSport Bietigheim e.V. 
Beitragsordnung Gültig ab dem 12.03.2026 

 

 
 

Die vorstehende Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 12.03.2026 beschlossen. 

Ziffer  Beitragsbezeichnung Aktiv Passiv 

A Erwachsener, Einzelbeitrag       130,00 €  54,00 € 
1. Familienmitglied.  

B Jedes weitere Familienmitglied  66,00 €  42,00 € 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres, zu A oder D gehörend. 

C Jedes weitere Familienmitglied 42,00 €  24,00 € 
bis Vollendung des 18. Lebensjahres; zu A oder D gehörend. 
Der Familienbeitrag zu B oder C muss mindestens einen Anteil nach 
Ziffer A enthalten. Voraussetzung für einen Familienbeitrag ist der  
gemeinsame Hausstand oder der gemeinsame Beitragseinzug  
der Mitglieder. 

D Ermäßigter Beitrag 78,00€  42,00 € 
junge Erwachsene bis Vollendung des 21. Lebensjahres. 
Auf Antrag mit Bescheinigung: Auszubildende; Studenten; Rentner;  
Bundesfreiwilligendienst; Schwerbehinderte und sonstige Personen  
auf Antrag. 
 
Im Sinne der Förderung des Sports, auf Antrag für Sportler denen 
es nachweislich nicht möglich ist eine Mitgliedschaft nach Artikel A  
zu erwerben. Diese Mitgliedschaft ist nur für Personen ab 18 Jahren  
möglich. Der Aufnahmebeitrag ist inkludiert.  

E Kinder, Jugendliche 54,00 €  24,00 € 
bis Vollendung des 18. Lebensjahres.  

F Der Vereinsbeitrag wird zum 31. Januar eines jeden Jahres fällig.  
Fällt der 31. Januar auf ein Wochenende, so ist der Einzugstag der darauf  
folgende Werktag. Bei Antragstellung während des Jahres wird der Beitrag  
entsprechend den im Kalenderjahr verbleibenden Monaten gekürzt. Der  
Antragsmonat zählt mit. Beitrage werden durch den Schatzmeister  
per Einzugsermächtigung eingezogen. Das Mitglied ist verpflichtet,  
Änderungen der Bankverbindung dem Verein bis Ende des Kalenderjahres  
mitzuteilen. Kosten für Rücklastschriften, die das Mitglied zu verschulden hat,  
sind vom Mitglied zu tragen.  

G Der Verein erhebt von aktiven Schützen einen Aufnahmebeitrag jeweils in Höhe eines  
Jahresbeitrags. Dieser wird bei Aufnahme fällig. 

H Interessenten  
mit eigenem Bogenmaterial und Erfahrung können dreimal kostenlos  
am Training teilnehmen. 

I Kinder und Jugendliche Schnupperkurs Teilnehmer 
können an einem geleiteten Schnupperkurs mit Bogen Leihmaterial  
kostenlos teilnehmen.  

K Gastschützen  
Gastschützen (Nichtmitglieder) dürfen den Bogenplatz nur nach vorheriger Zustimmung des Vorstands nutzen. 
Das Schießen ist ausschließlich unter Aufsicht eines aktiven Vereinsmitglieds gestattet. 
Gastschützen dürfen den Bogenplatz an maximal drei Tagen pro Kalenderjahr kostenfrei nutzen. 
Die Aufsicht führende Person ist dafür verantwortlich, dass die Sicherheits- und Platzregeln des Vereins eingehalten werden. 
Der Verein übernimmt für Gastschützen keine weitergehende Haftung, soweit gesetzlich zulässig. 
Der Vorstand kann im Einzelfall Ausnahmen genehmigen. 

 

 


